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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
 

Betreuung Ihres Hundes 

Gewohntes Futter (Hauptmahlzeiten) sowie das nötige Pflegematerial darf für den kompletten Aufenthalt 
mitgebracht werden. Ansonsten werden die Materialien, Futter sowie Beschaffungszeit in Rechnung gestellt. 
 
 
Impfungen 

Der Hundehalter verpflichtet sich, dass sein Hund regelmässig grundimmunisiert wird und gesund ist. 
Die Nasale Zwingerhustenimpfung wird empfohlen. Für Ansteckungen wirden keine Haftung übernommen. 
 
 
Läufige Hündinnen 

Aufpreis pro Tag CHF 20.- 
Eine Haftung wird ausgeschlossen. 
 
Unkastrierte Rüden 

Unkastrierte Rüden werden nur in Ausnahmefällen aufgenommen. Aufpreis pro Tag CHF 15.- 
 
 
Krankheitsfall 

Falls Ihr Hund sich verletzt oder erkrankt und der Eigentümer ist nicht erreichbar, wird dieser beim Tierarzt 
behandelt. Wird eine Operation erforderlich, sind wir zur Entscheidung bevollmächtigt. Die Kosten trägt der 
Hundebesitzer. 
 
 
Im Todesfall des Hundes 

Wir verpflichten uns zur sorgfältigsten Betreuung Ihres Hundes. Sollte dieser trotzdem infolge Krankheit, 
Altersschwäche, Unfall etc. sterben, schuldet das Hundehotel-Dolder dem Eigentümer keine Entschädigung. 
 
 
Nicht Abholen des Hundes oder Todesfall des Besitzers 

Sollte der zu betreuende Hund zwei Monate nach dem vereinbarten Datum nicht abgeholt werden, entbindet der 
Eigentümer uns (Hundehotel-Dolder, Barbara Dolder Brunner) automatisch von unserer Betreuungspflicht. 
Wird innert den genannten zwei Monaten einen Anspruch auf das Tier gestellt, wird die Betreuungszeit sowie 
Auslagen in Rechnung gestellt. 
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Haftpflicht 

Alle Hunde sind gegenüber Dritten Haftpflicht versichert. Für Schäden, die der Hund am Eigentum vom Hundehotel-
Dolder anrichtet, kann keine Versicherung abgeschlossen werden. In solchen Fällen haftet der Hundebesitzer oder 
dessen Haftpflicht für die entstandenen Kosten. 
 
 
Zahlungsbedingungen 

Mit Pauschalanagebot:    Dauerauftrag auf Ende Monat 

 

Ferienbetreuung: Der Ferienplatz gilt erst mit Eingang der Zahlung als definitiv 
versprochen und ist im Voraus zu entrichten. Bei Vollbelegung und 
ausbleibender Zahlung, erlauben wir uns den Betreuungsplatz einem 
anderen Gast frei zu geben. 

 

Thurgauer Kantonalbank, Amriswil 

IBAN CH24 0078 4297 1921 0200 1 

ROKA Hundehotel-Dolder 

Barbara Dolder Brunner 

 

 

Annullation 

Tagesbetreuung: 1 Woche im Voraus 

Ferienbetreuung: Kurzaufenthalt bis 4 Tage -> 2 Wochen im Voraus 
Aufenthalt ab 8 Tagen  -> 4 Wochen im Voraus 

 

Bei fristgerechter Annullation wird eine Bearbeitungsgebühr von CHF 50.- verrechnet. 

Bei nicht fristgerechter Annullation wird 50% verrechnet bzw. 100% während den Hauptferienzeiten. 

In den Zürcher Schulferien werden nur verbindliche Reservationen angenommen. 

Wird der Hund vor dem vereinbarten Termin abgeholt, besteht kein Anrecht auf eine Rückvergütung. 

 

Als Gerichtstand wird das Bezirksgericht 8340 Hinwil vereinbart. Anwendung CH-Recht. 


